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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

1. Kraftfahrzeugsteuer: Steuerbefreiung gemäß § 3 Nr. 7 KraftStG 
Urteil vom 18.12.2024, Az: IV R 11/23  

2. Umsatzsteuer: Keine Haftung des Grundstückserwerbers für unrichtige Steu-
erausweise in übernommenen Mietverträgen 
Urteil vom 05.12.2024, Az: V R 16/22  

3. Werbungskosten: Zahlungen in die Erhaltungsrücklage einer Wohnungseigen-
tümergemeinschaft  
Urteil vom 14.01.2025, Az: IX R 19/24  

4. Einkommensteuer: Masseverbindlichkeit bei Zwangsversteigerung eines 
Grundstücks  
Urteil vom 12.11.2024, Az: IX R 6/24  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Kraftfahrzeugsteuer: Steuerbefreiung gemäß § 3 Nr. 7 KraftStG 

Urteil vom 18.12.2024, Az: IV R 11/23 
1. Für Zwecke der kraftfahrzeugsteuerrechtlichen Befreiung nach § 3 Nr. 7 des Kraft-
fahrzeugsteuergesetzes ist ein Gewerbebetrieb nicht allein aufgrund der einkommen-
steuerrechtlichen Fiktion der Abfärbung oder der gewerblichen Prägung nach § 15 
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes anzunehmen. 
 
2. Fahrzeuge werden nicht ausschließlich zu Beförderungen für land- oder forstwirt-
schaftliche Betriebe verwendet, wenn sie von einer Personengesellschaft eingesetzt 
werden, um von ihr landwirtschaftlich erzeugte Produkte zu einer ebenfalls von ihr ge-
werblich betriebenen Biogasanlage zu befördern. 
  
 

  
2. Umsatzsteuer: Keine Haftung des Grundstückserwerbers für unrichtige Steuer-

ausweise in übernommenen Mietverträgen 
Urteil vom 05.12.2024, Az: V R 16/22 
1. Die Inanspruchnahme der in einer Rechnung als Aussteller bezeichneten Person 
nach § 14c Abs. 1 Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) setzt voraus, dass diese an 
der Erstellung der Rechnung mitgewirkt hat oder dass ihr die Ausstellung anderweitig 
nach den für Rechtsgeschäfte geltenden Regelungen, zu denen auch das Recht der 
Stellvertretung gehört, zuzurechnen ist. 
 
2. Ein vom Voreigentümer veranlasster unrichtiger Steuerausweis im Sinne des § 14c 
Abs. 1 Satz 1 UStG kann dem Grundstückserwerber nicht nach § 566 Abs. 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs zugerechnet werden. 
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3. Werbungskosten: Zahlungen in die Erhaltungsrücklage einer Wohnungseigentü-
mergemeinschaft  
Urteil vom 14.01.2025, Az: IX R 19/24 
Die Zuführung von Hausgeldzahlungen eines Wohnungseigentümers zur Erhaltungs-
rücklage einer Wohnungseigentümergemeinschaft rechtfertigt auch unter Beachtung 
der seit dem 01.12.2020 geltenden Neuregelungen im Wohnungseigentumsgesetz kei-
nen Werbungskostenabzug bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Der 
hierfür erforderliche Veranlassungszusammenhang zur Vermietungstätigkeit besteht 
erst, wenn und soweit die Wohnungseigentümergemeinschaft die zurückgelegten Mit-
tel für Erhaltungsmaßnahmen verausgabt. 
 

  
4. Einkommensteuer: Masseverbindlichkeit bei Zwangsversteigerung eines Grund-

stücks  
Urteil vom 12.11.2024, Az: IX R 6/24 
1. Der Eigentumsverlust aufgrund einer Zwangsversteigerung ist als Veräußerungsvor-
gang im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes zu werten. 
 
2. Wird ein zur Insolvenzmasse gehörendes und mit einem Absonderungsrecht belaste-
tes Grundstück nach Insolvenzeröffnung auf Betreiben eines Grundpfandgläubigers 
ohne Zutun des Insolvenzverwalters versteigert und durch die Zwangsversteigerung 
ein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn ausgelöst, ist die auf den Gewinn entfal-
lende Einkommensteuer eine "in anderer Weise" durch die Verwaltung, Verwertung 
und Verteilung der Insolvenzmasse begründete Masseverbindlichkeit im Sinne von § 
55 Abs. 1 Nr. 1 der Insolvenzordnung . Dies gilt auch dann, wenn das Grundstück be-
reits vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zwangsvollstreckungsrechtlich be-
schlagnahmt war. 
  
  

 

 


